
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/10/4 4Ob1091/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1994

Norm

UrhG §16

UrhG §42

UrhG §74

Rechtssatz

Mit der Übermittlung eines Lichtbildes durch Bildfunk über das Bildfunknetz der APA ist das Bild im Sinne der §§ 16 Abs

1, 74 Abs 1 UrhG "verbreitet". Ein dem Lichtbild beigesetzter "Sperrvermerk" vermag an der damit bereits vollendeten

Verbreitung nichts mehr zu ändern.
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